
lungen im engen Zusammenwirken mit den Prozeß
parteien und am Verfahren teilnehmenden staatlichen 
und gesellschaftlichen Kräften erst einsetzen. Aus 
diesen Gründen kann man als Vorbild des Urteilsauf
baus weder nach geltendem Recht noch bei einer künf
tigen Neuregelung generell das Strafurteil nehmen, wie 
das die Verfasser befürworten.
Die Verfasser empfehlen als Methode des Urteilsauf
baus, zunächst den nach Abschluß der Verhandlung fest
stehenden Sachverhalt mitsamt den benutzten Beweis
mitteln darzustellen, danach die Auffassung der Par
teien zu kennzeichnen und als letzten Teil die Begrün
dung anzuführen, wie das Gericht sich die Überzeugung 
vom Vorhandensein des dargelegten Sachverhalts ver
schafft hat und zu welchen rechtlichen Schlußfolgerun
gen es in Auseinandersetzung mit den politisch-mora
lischen und rechtlichen Auffassungen der Prozeßparteien 
gekommen ist. In der Praxis sind ähnliche Formen des 
Urteilsaufbaus besonders in Ehesachen mit Erfolg an
gewandt worden, wo das Gericht eine umfassende 
Untersuchung der Entwicklung der Ehe und der Be
ziehungen der Ehegatten zueinander, zu ihren Kindern 
und zur Gesellschaft durchzuführen hat.

Allgemein in Verfahren über zivilrechtliche Ansprüche 
angewandt, würde diese Methode zu einer Zusammen
ballung von Fakten zu Beginn des Urteils führen, die 
nur auf Grund des Inhalts der Klage mit der darin 
geäußerten Auffassung des Klägers verständlich sind. 
Eine Zivilklage ist eine besondere Form der Eingabe 
an ein Staatsorgan, die den Anstoß zu den Ermittlun
gen gibt, welche das Gericht nach ihrem Eingang an
zustellen gesetzlich verpflichtet ist. Das Rechtsschutz
verlangen, mit dem das Verfahren eingeleitet worden 
ist, darf aber nicht irgendwo in die Mitte der Urteils
begründung als Auffassung der Partei eingewoben wer
den, es verdient vielmehr im ersten Teil des Urteils 
deutlich sichtbar gemacht zu werden. Auch sollte im 
Zusammenhang damit die Stellungnahme des Verklag
ten zu dem gegen ihn erhobenen Anspruch, seine Klage
erwiderung, seine Einwendung gegen diesen Anspruch 
klar festgehalten werden.
Deshalb ist die Ablehnung der Unterscheidung zwischen 
unstreitigem und streitigem Sachverhalt durch die Ver
fasser, auch ihre Ablehnung der Abgrenzung von An
spruch und Einwendung, in dieser Allgemeinheit nicht 
gerechtfertigt und ebenfalls auf die unvermittelte 
Gleichsetzung des Zivilurteils mit dem Strafurteil 
zurückzuführen. Wie das Problem des Urteilsaufbaus 
im künftigen Zivilprozeß zu lösen ist, ob zwar die 
wesentlichen Teile des Urteils gesetzlich festgelegt, ihr 
Aufbau aber dem Gericht nach Lage des Einzelfalls 

, Vorbehalten bleiben soll — so etwa die derzeitigen The
sen über das erstinstanzliche Zivilverfahren vor dem 
Kreisgericht —, oder ob für bestimmte Verfahren, ins
besondere solche in Familiensachen, eine Ausnahme 
von einem im übrigen im Gesetz festzulegenden Urteils
aufbau zuzulassen ist, muß der weiteren Diskussion 
über die Neugestaltung des Zivilverfahrens Vorbehalten 
bleiben. • • „ ■

Die Rolle des Urteils und der gerichtlichen Bestätigung 
von Parteivereinbarungen

Im 3. Kapitel, auf das hier schon verschiedentlich vor- 
gegriifen werden mußte, wenden sich die Autoren der 
Rolle des Urteils und der gerichtlichen Bestätigung von 
Parteivereinbarungen für die Erziehung der Bürger zur 
bewußten Gestaltung sozialistischer Zivil- und Fami
lienrechtsbeziehungen zu. Hier konzentrieren sich die 
Verfasser noch mehr darauf, die Erziehungstätigkeit im 
Zivilprozeß unter dem Blickpunkt der spezifisch gericht
lichen Aufgabenstellung, nämlich der Rechtsprechung, 
zu betrachten. Ihre Gedanken kreisen dabei richtig

um die Sicherung der Einheit von Verhandlung und 
Entscheidung als unerläßliche Voraussetzung für eine 
maximale erzieherische Wirkung des Verfahrens.

Den Verfassern geht es besonders darum, dem Urteil 
als einer entscheidenden Leitungsmaßnahme im Rah
men der gesamten zivilprozessualen Tätigkeit bei der 
Lösung des Konflikts den ihm gebührenden Platz zu
zuweisen „und die Höherwertigkeit und neue Qualität 
der gerichtlichen Entscheidung im sozialistischen Zivil
prozeß zu zeigen“ (S. 79). Sie wenden sich gegen die 
Orientierung des Gerichts „auf das reine Entscheiden 
und damit auf den Einzelkonflikt“ (S. 81), indem sie 
auf die Einheit von Verhandlung und Urteil hinweisen, 
auf die Notwendigkeit, das Ergebnis der Verhandlung 
auf Grund einer in der Beratung vorzunehmenden 
schöpferischen Analyse des Konflikts und seiner Ur
sachen durch das Gericht im Urteil zum Ausdruck zu 
bringen.
In der steigenden Anzahl von Zivilverfahren, die ohne 
Urteil, auf Grund einer vom Gericht in der Verhand
lung vorgeschlagenen Einigung der Parteien erledigt 
werden, sehen die Verfasser eine gesetzmäßige Erschei
nung, eine unmittelbare Konsequenz des Prinzips der 
sozialistischen Gemeinschaft, das alle Bereiche des ge
sellschaftlichen Lebens durchdringt und von dem Ge
richt durch die Führung der Menschen auf die Höhe 
der bewußten Gestaltung ihrer eigenen Verhältnisse 
beachtet, gefördert und verstärkt werden muß. Die Stel
lungnahme der Autoren zu dem Abschluß einer Eini
gung im Zivilprozeß gipfelt in zwei Forderungen: Ob
jektiv müsse die mit der Einigung angestrebte Lösung 
des Konflikts mit dem sozialistischen Recht überein
stimmen; subjektiv müsse die den Gegenstand der Eini
gung bildende Lösung des Konflikts von den Parteien 
als gerecht, als richtig, als gesetzlich empfunden wer
den (S. 98 f.).

Die konkreten Schlußfolgerungen, die die Verfasser 
daraus ziehen, sind für die Praxis sehr lehrreich. Über
zeugend weisen sie nach, daß in all den Fällen noch 
nicht von einer wirklichen Einigung gesprochen wer
den kann, in denen auf der einen oder der anderen 
Seite Zweifel an der Richtigkeit der Regelung des Kon
flikts besteht, die mit der Einigung getroffen werden 
soll. Dieser Hinweis ist geeignet, die Praxis zur not
wendigen Sorgfalt bei Vergleichsabschlüssen anzuhal
ten, bei denen eine volle Übereinstimmung beider Pro
zeßparteien im Grunde genommen gar nicht vorliegt. 
In solchen Fällen sollte das Gericht besser den Weg 
der Entscheidung des Prozesses durch Urteil beschrei
ten, als sich den Vorwurf zuzuziehen, eine Partei zum 
Abschluß eines von ihr als ungerecht und unrichtig 
empfundenen Vergleichs angehalten zu haben. Sehr 
eingehend setzen sich die Verfasser mit der opportu
nistischen Vergleichspraxis mancher Gerichte auseinan
der, die nur von dem Bestreben geleitet ist, sich die 
Entscheidung des Prozesses durch Urteil zu ersparen. 
Mit einem sehr anschaulichen Beispiel aus der Gerichts
praxis wird nachgewiesen, daß derartige Verfahrens
abschlüsse nuf ein Produkt des Zuredens sind, Kompro
misse, die die Parteien nicht zur bewußten Gestaltung 
ihrer Beziehungen hinführen.
Ihre Forderung, daß die Einigung der Parteien mit der 
sozialistischen Gesetzlichkeit übereinstimmen müsse, 
erläutern die Verfasser zutreffend dahingehend, daß 
die Verfügungen, die die Parteien mit der Einigung 
treffen, gesetzlich zulässig sein müssen, die gesetzlich 
geschützten Interessen einer Partei oder irgendeiner 
anderen Person nicht verletzen dürfen. Sie wenden sich 
daraufhin der Frage zu, wie das Gericht die Gesetz
lichkeit dieses Prozeßergebnisses feststellt. Um zu ver
hindern, daß mit der Einigung der Parteien ein die 
sozialistische Gesetzlichkeit verletzender Zustand vom
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